
Erklärung zu den bundeswelt wlrksamen Stadlonverboten

Salson 2022¡, 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") 1.,.8Ç..F..a.?.f.Þlü.ç.hçn.g,y"

im Folgenden 
"Teilnehmef' 

genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden rnsge-
samt 

"Stad ionverbotsrichtl

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wírksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstelle,

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 30.05.2021
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.LUdW.¡gs-pg.r:kçkd.lgn.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht [lbertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fållen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsohe Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli.
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch fùir seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei VerstÖßen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrveisen.

Die in dieser Erklårung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Ñ Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geândert hat. (Sollte er sich jedoch geändeú haben oder soltten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gesprblt haben, bitten wir um jeweitige Zu-
send u ng des Hausre chtsb e re ich s a n sich erh e it@. D F B. d el
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2o.23

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .9_Qf.q_ç_qja..Q.q.[tm_Und..9.m.þH..&.._C..q..

K9-aA
im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtli nien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
ei n gerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom mit dem Sta-
dioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion ._S.ignal.!.d.U.na.P..a.fK.ggWie.im..9ta.dj_

.o.n.B.q.te.F.qd.e.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht ubertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions vergliÔhen
am Vorjahr nicht geändert hat.
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

2

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F..Ç..EfZg.e.þj¡gg.A.V.-e..ç,V....

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 21 .12.1995
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.F_fZggþ.jfgç.ç!.a.d.i_o.n-.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht ilbertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venryeisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der
am Vorjahr nicht geändert hat.

nseres Stadions verglichen

Aue, 17.02.2022
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F..-C-Jng9.[ç.ta.dt.Q4.F.Uç.çþ.all.9.mþH,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-

samt,,stad ionverbotsrichtlinien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl

in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich' Das

gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrvaltung des DFB

eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom ?.9'-0-2.?9.L4.

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion AUdi.9.B.ç.ftpa.r.K.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrveitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-

zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion veruveisen'

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen

am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich iedoch geändert haben oder sollten Sie

zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, um Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") FC Viktoria Köln 1904 Spielbe-
triebs GmbH,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtli

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist aufgrund des Vertrages vom 24.125.09.2020 mit dem Stadioneigen-
tümer lnhaber des Hausrechts im Stadion Sportpark Höhenberg.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlíníen erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venn¡eisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
se n d u n g d e s H a u srechtsbere ich s a n sich erhe it(õ D F B. d e)

Kö\n,27.01.2022

Axel Freisewinkel

Geschäftsführer
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F..9V..ZWiç.K.aU.9.pj.çlþ.ç.tfiçþgg.e..ç.e..t!:

sçhaf.t.m.þ.H..(N.e.ne..des..V.ç.rç!ns./..d.ç.r.Ç.esettsç.tnf Ð,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt ionverbotsrichtli

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenivaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom.0..6.,_0.!.?QL.Q

IDA!-a.n-.Vçßf.Ag.s..Aþ..ç.çfl.r/.gSJ mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im

stadion .Q.Ç2.:Arç.na .(N.anç..d.eç.S.La.dLq.as. /..d.ç.r.PLatzanlasd..

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venryeisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
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sendung des Hausrechtsbereichs an

Zwickau, 26.01.2022
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2o.22 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") Ha!legçhçf.F_U.ßþ.aJ!glUþ.9,V.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und fur sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigenttimer / aufgrund des Vertrages vom .2.1-.0.9.,?Q.L1

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion _LEU_NACHEML-E:

-s-f.aDl-o..r),1.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.
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1

Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") M.ÇV..Þ..UjSþ..UI9..Ç.mþH...*...Ç.Q,
K9.aA

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt ionverbotsri

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

2.

Der Teilnehmer ist als€tadioneþenttimer/-aufgrund des Vertrages vom .3..0.-.0.Ç..2921.

mit dem Stadioneigentümer Inhaber des Hausrechts im Stadion .qçhA.UjnqJa!Ld-:f9i99[:
.e.[e.na.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch ftir seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

M Duisburg bH&

Duisburg, den U ,CZ Zo¿L
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Salson 202212A23

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") Rot-weiss Essen

im Folgenden'Teilnehmer" genannt, anerl<ennt ausdrücl<lich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Staclionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelurrgen über das bundesweit wirksanle Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller l-linsiclrt als reclrtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege cler Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilrrehnrer ist als Stadioneigerrtr"ìrner / aufgrund des Vertrages vom 22.12.2014
b2w.22.03.2018 mit dem Stadioneigenttinrer lnhaber des Hausrechts im Stadion an
der Hafenstraße.

Sollte der Teilnehrner darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teiinelrmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweili$en Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der
am Vorjahr nicht geändert hat.

unseres Stadions verglichen

Rot

Essen, 21.07.2022

Uhlig / Vorstandvorsitzender

2

J

4

5.

ft'

(Ort, Datum)
Essen e;V.
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 t 2O2g

1

2

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft").S.pqd:.çJ.uþ.Efg¡þ-U.rg.ç,y-,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt o

mit den darin enthaltenen Regelungen tiber das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und firr sich verbindlich, Das
gilt insbesondere auch ftir die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer i aufgrund des Vertrages vom 92,92..?.9.21..
mit dem Stadioneigentümer Inhaber des Hausrechts im Stadion.QfelSgm.ç!.a.dj.ç.n.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tiþertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fållen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Díe er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen eín auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betrotfenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dÍeser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat

Freiburg, Zq.o./.?Z

3.

4.

5.

(Ort, Datum) Leki und
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapítalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .S.pgf.tç!Uþ..VefJ..Vp.n .1.-9.24-e,Y.,,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .2..Ç,.Q.1-.29-21.

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion .S..tadign..Am.._l-_çltef

Kre.uz.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermåchtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

I

2.

3.

4

5.

V
Verl, den ?l or tL q\,t,]n

Bernhard Hartmann

(Vorstand Organ isation/ Struktur)

SCVerivon ß2ûeJl.
Sportctub Arena

Poststraße 3ó. 33415 Vert

(Ort, Datum)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .Ç-G-.Py.namQ..Qfg.qd.e..l.1..9.V-,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtlin

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

2.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 7-...Ap.fit.?44.9
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion RUd.o.J.-.H.4.r.þ.ig:-S..ta.diqn.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrveisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sre

zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespie/f wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

Dresden, den 9. März2022

Wehlend, Jürgen

3

4.

5

(Ort, Datum)

Becker, Ralf (Geschäftsführer)

hrer)
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ErklärungzudenbundesweitwirksamenStadionverboten
Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschatt") 9B'Ygg"Qþ"9Ú-r'a'nhen"'F'ay:

r.e..$th.L9..?:!..9p..iç!þe--trieþ.e--9mþ.-H.

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

tr Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres stadions verglichen

am Vorjahr nicht geändert hat.

l0OJahre

Bayreuth, 01.07.2022

wvw.spvgg-bay

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame stadionverbot sowohl

in formeller als aucn-in-mateñelleiH¡nsióñt àls rechtswirksam und für sich verbindlich' Das

gilt insbesondere 
"u.n 

rtii ãià pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB

eingerichtete Zentralstelle'

l.DerTeilnehmeristalsStadioneigentümer/aufgrunddesVertragesVomo''o2.2o21
mit dem staoiãneigent""' tnrrader ããs nausreõnts im stadion JJan'q:Wa!!er'-'\M!d"9te:

-di.o..n.BsYr.ç.uth.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit ãem jeweìls Berechtigten das Hausrecht übertra-

gen lassen, ,o Oãtt er in diesen Fällen ebènfalls lnhaber des Hausrechts ist'

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass.de-r DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie oie jeWà¡rigàn Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2' Bundesli-

ga, der g. uig"';nã ãer ¿ spielkÈisenebene auf der Grundlage der stadionverbots-

richtlinien ein auch fúr seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames

StadionverOot ãüssprächen und/odeireduzieren, aussêtzen' aufheben können' Die er-

forderlichen Vollmachten werden niermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden

Vereinen und Gesellschaften mitteilen'

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen.der in den stadionverbotsrichtlinien

festgelegten Vãrausåetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-

zusPrechen

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der sladionverþots-

richflinien erteiltes stadionverbot stätãntrag wegen Hausfriedensþruchs stellen und

diebetroffenenPersonenausdemStadionverweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung'

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge'

samt

(Ort, Datum) Michael Born Geschäftsführer
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft') ._S.y_.87..Ejygf.çþ.e_l:9.9,V..

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralveruualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 15.01.2015
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion URSAPHAB.M.:Arqna
.an .d.e r. Ka ie.e.rl ind e.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht ubertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sre
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an sicherheit(ÒDFB.de)

St. lnsbert, d"n l,J.Al ?'t &

Swen (Vize-Prä

2

3

4

5

(Ort, Datum)

Kai-Uwe Frantz (Päsidium)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") SV Meppen 1912 e.V.,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrucklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 11.09.2018
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion Hänsch-Arena.

Sollte der Teilnehmer dartiberhinausgehende oder andenryeitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag, mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

Meppen, 04.02.2022

2

3

4

5.

(Ort, Datum) Andreas Kremer u. Heinrich n
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2o.22 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .9.V.W..qjdh.çf.Mennh.ç.im..gZ..$ptej:
þ..elr:ieþs.Çmþfl.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrucklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtl inien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 4I a'? 2<: l9
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion .ÇafJ.-.BenZ.-.9ta.djp..n.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein þundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

1

2

3

4

5

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielf bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

Mannheim07

Mannheim, 14.06.2022
GM

.de

Geschäftsführer
= Max Meyer)

(Ort, Datum)
(Sicherh

ebs
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2

Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .$.V-..Weh.e.n..1.920...Wiegþaden

.Çmþ.H,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtli n

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 1.5-.8.0..2Qi1.8

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.BBLTA..A.fç.na.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrveitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der
am Vorjahr nicht geändert hat.

srechtsbereich unseres Stadions verglichen

Wiesbaden ,23.02.2022 1926
mb

Nico Schäfer, Gesch rer

3

4

5.

V

(Ort, Datum)

Paul Specht, Geschäftsführer
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") f.$V.Mi/n.çh.e.n.V.9.n.19.0..8.9..mþ!j..S

.Çq,.Kç.aA

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das gilt

insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrvaltung des DFB ein-
gerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom....--......mit dem

Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion S.tädUgChçn..S..tad.iç.ns an..d.ç.r

.Ç.r.u.nw.a.l.der. S..tra ß.ç..

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertragen
lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga e.V.

sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der
3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien
ein auch filr seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames Stadionverbot
aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die erforderlichen Voll-
machten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden Vereinen und Ge-
sellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien fest-
gelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot auszu-
sprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und die
betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten gegen-
seitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen am

Vorjahr nicht geändert hat.
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Erklårung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 t2f/23

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergeseilschaft") V.f!=..gSneþf.ü.ç.k..Ç.m.þH...&...Çq,
K-G-eA

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und ftir sich verbíndlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenvaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 1.3...Q.j.,?Q.19
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion Bremer Brücke.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbol aus-
zusprechen

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedãnsbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venreisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass si
am Vorjahr nicht geändert hat.
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft') VfB..Q!d.e.¡.Þqf9..V,..1.9.-9.2.9,V

im Folgenden,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-

samt Stadionverbotsríchtlinien")

mit den dann enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das

gilt rnsbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB

eingerichtete Zentralstelle

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 1.0..Q.9,?Q:1..5

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion Marschweg Stadion.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anden¡ueitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowle die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-

rich¡inien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames

Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, ausselzen, aufheben können. Die er-

forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden

Vereinen und Gesellschaften mitteilen

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-

zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-

richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion ven¡ueisen

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass s

am Vorjahr nicht geändert hat
zutetzt nicht in den ersten vier
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